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Gemeinde Friedeburg  
Der Bürgermeister 
 
 
 
 öffentlich 
 
 
 
Amt/Aktenzeichen/Diktatzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtragvermerk) 

FB 3 - Planung und Bauen 

32-513 Ha 

 

19.02.2021 2021-011 

 
 

 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Bauen, Straßen und Feuerwehren 
  

25.03.2021                   

Verwaltungsausschuss 
  

31.03.2021                   

Gemeinderat 
  

                    

 
 
Betreff: 

Widmung einer Verkehrsfläche in Horsten 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

In der Ortschaft Horsten ist vorgesehen, die Teilfläche einer bisher privaten Zuwegung gemäß § 
6 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) öffentlich zu widmen. Betroffen ist das 
Flurstück 25/1, Flur 4 der Gemarkung Horsten. Als Anlage ist ein Lageplan beigefügt, auf dem 
der Abschnitt markiert ist. 
 
Anlass für die Widmung ist ein Antrag der Eigentümerin. Die Erschließung über die Zuwegung 
„Horster Grashaus“ ist zur Sicherstellung der weiteren Entwicklung des Areals notwendig. Die 
betroffene Fläche bleibt im Eigentum der Eigentümerin. Die Gemeinde Friedeburg wird von den 
Pflichten zur Erfüllung der Straßenbaulast (geregelt in § 9 NStrG) freigestellt. Eine Abstimmung 
mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Aurich ist erfolgt. 
 
Als Straßenname soll der bereits vorhandene Straßenname „Horster Grashaus“ vergeben 
werden. Ein Schild mit entsprechender Beschriftung ist in der Örtlichkeit vorhanden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

1  2  3  
 
Gesamtkosten 
 
ca. 400,00 € 
Bekanntmachungskosten 

 
Jährliche Folgekosten 
 
 
  

 
Objektbezogene Einnahmen 
 
 
 
 

 
 
 
 

S I TZ U N GS VOR L AG E  
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Haushaltsmittel 
 
   stehen nicht zur Verfügung 
   sind im Haushaltsplanentwurf bei dem Produktkonto „5.4.1.01.4431600 –  
       Bekanntmachungen“ mit 500,00 EUR eingeplant. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Verwaltungsausschuss wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 

1. Der auf anl. Lageplan schraffierte Abschnitt des Flurstückes 25/1 der Flur 4 von Horsten 
wird auf einer Länge von 25 m ab dem Einmündungsbereich zur Bundesstraße 436 
gemäß § 6 des Niedersächsischen Straßengesetzes als Gemeindestraße für den 
öffentlichen Verkehr gewidmet.  
 

2. Der Weg erhält den Straßennamen „Horster Grashaus“. 
 
 
 
 
 
Goetz 

 
Anlagenverzeichnis:  
Lageplan Horsten, Horster Grashaus 
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